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Frauen und Gesamtverteidigung —

Ergebnisse einer Umfrage

Wird die Frau in der Gesamtverteidigung unseres Landes benötigt und, wenn ja, welche Rolle
fällt ihr darin zu? Auf diese Frage hatte eine öffentliche Ermittlung zu antworten, die im Auftrag
der Kommission für Fragen des Frauenhilfsdienstes von der Publitest AG (Zürich) durchgeführt
wurde. Ihr Ergebnis stützt sich auf rund tausend Interviews, an denen Schweizerinnen und Schwei-

zer im Alter zwischen 18 und 65 Jahren beteiligt waren. Ihre Auslese umfasst verschiedene Bevöi-
kerungsschichten und alle Landesteile.

Die Antworten auf die gestellten Fragen erlauben zunächst die Feststellung, dass sich bei uns in
jüngster Zeit ein deutlicher Wandel in der Einstellung gegenüber der Frau vollzogen hat: Sie gilt
als selbstbewusster und wird immer häufiger als gleichwertige Partnerin des Mannes gesehen. Das
ändert nichts daran, dass sie nach wie vor für humanitäre Dienste besonders geeignet erscheint.
Aus solchen Überlegungen sind die rund 90 96 der Befragten, die an der bewaffneten Neutralität
festhalten möchten, der Ansicht, der Einbezug der Frau in die Gesamtverteidigung müsse ihrer
spezifischen Eignung für humanitäre Aufgaben entsprechen. Sie sollte vor allem zur Spitalhelferin
ausgebildet werden und hiefür Kurse für Erste Hilfe besuchen. Willkommen wäre überdies ihre
Mitwirkung im Zivilschutz und in der kundigen Betreuung von Obdachlosen.

Die Antworten lassen zudem deutlich erkennen, dass der Wunsch nach einer allgemeinen Beteiii-

gung der Frauen im Alter zwischen 20 und 50 Jahren an der Gesamtverteidigung vorherrscht.
Ebenso unverkennbar ist die Bevorzugung der Freiwilligkeit. Man möchte das, was als notwendig
erscheint, nicht unter Zwang erreichen. Gegen ein Obligatorium sprachen sich unter den Befragten
insbesondere die Frauen selbst aus.

Der freiwillige Frauenhilfsdienst wird als Zweig der Armee betrachtet, in dem viel Nützliches
gelernt werden kann. Auch hier aber gingen die Befragten von der Prämisse aus, der Frauenhilfs-
dienst habe in seinem Kernstück ein humanitärer Dienst zu sein.

Die einzelnen Ergebnisse der Umfrage, die eine Grundlage für die weitere Tätigkeit der Koni-
mission für Fragen des Frauenhilfsdienstes darstellt, werden in einem späteren Zeitpunkt bekannt-
gegeben.

Hilfsblätter für das Rechnungswesen

Nachdem wir in früheren Ausgaben Merkblätter aus der neuen «Anleitung für Fouriergehilfen»

veröffentlicht haben, bringen wir in dieser Nummer ausserhalb dieser Reihe einige Hilfsblätter für
das Rechnungswesen

- Übersicht über die Truppenbuchhaltung

- Kontrollen «Standort, Bestand, Mutationen»

- Übersicht über Zahlungen

- Ubersicht über die Geldverpflegung

Bestimmt werden diese Übersichten manchem Rechnungsführer eine willkommene Hilfe sein um

sich in den Vorschriften zurechtzufinden.

D/V Redßfe/'o«
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R e c hnungswesen
Kontrollen

Standort / Bestand / Mutationen

Standort

Nachtigungsort

- Höhe U/Meer
- Biwak
- Manöver
- Kaserne

Verpf legungs-Ber echtigung

VR 136

Natura
VR 141

Pensions-

Verpflegung

Geld

von und bei
andern Korps

VR 16À

Mundportions'
Vergütung

Portionen-
aufteilung

VR 159

STANDORT/BESTAND/MUTATIONE
VE 38

Mutationen

VR 118 - 130

Zuwachs
Abgang
Urlaub besoldet/
unbesoldet
Detachierungen

Bestand

Total
Soldtage

Unterschrift enformel

VR 15 a

Kontrolle
Total Soldtag'
aufgrund von

Total Kolonne heutiger Bestand

+ "Abgang"
- "Zuwachs unbesoldet"
- "abwesend unbesoldet"

Total Soldtage

Total Kolonne Vpf-Borecfr-
tigung total

+ "bei andern Korps"
- "von andern Korps"

Total Soldtage
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Re chnungswesen
Zahlungen

Uebersicht

Lieferanten

Gutschein

Lieferschein
Rechnung

Beleg

Rechnung

Rechnung Beleg
Rechnung

J

per P C
ZAHLUNG

Vi? 61
in bar

Postgiri
Zahlungsanweisungen

Sold
Kompetenzen
vereinzelte,klei
nere Rechnur.gs-
betrage

verboten
sind j

Vorauszahlungen, Darlehen, Vorschüsse an Lieferanten

[ohne B a r z a h 1 u n g |

gegen

Belastungsanzeige

Lebensmittel
Futtermittel

Gutschein Ersatzbegehren

Betriebsstoffe Material
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V erpflegung
Geldverpflegung

Uebersicht
4 2

GeldVerpflegung

jinn und Ende der Berechtigung VB 166.3, 168 ]
Dienst reise zusaget

T
I MundportionsvergütungIT
Einheiten am

Einrückungstag VR 165*1

Wehrmänner auf Dienstreisen, die sich selbst
verpflegen müssen VB 165.2, 167.2

JPensionszulage I

Of, Adj Uof-Stabssékr u HD mit entsprechender
Funktion, die Spezialdienst gemäss Einzelauf-
gebot leisten VB 165.3, 166.1

Of Kurse, OS, Stabssekr-Schulen ohne eigenen
Haushalt VB 165.4, 166.1

Of der Stäbe und Einheiten im KVK (l Tag), so-
fern kein eigener Haushalt geführt VB 165.5,166.1

Of, .Adj Uof-Stabssekr, Of Asp, Stabssekr Asp,
HD der Soldklassen la-3 bei Verpflegung in
Militärkantinen VR 165.6, 166.1

Of- u Stabssekr-Schulen,Of-Kurse,Stäbe der RS

bei Vpf in Hotels u Gaststätten VB 165.7, 166.2

Stäbe die keinen eigenen Haushalt führen
VB 165.7, 166.1

Wehrraänner, die aus-
nahmsweise u. im Ein-
Verständnis des Kdt
nicht am Trp Haushalt
teilnehmen VB 165*8

Für die vom Wehrmann
bei K Mob mitgebrachte
Verpflegung VB 165*9

wenn Dienstleistung
nicht am Wohnort VR 111

Aufgebotssteile
VB 111

Im Urlaub Erkrankte
VB 126

Of bei Of Haush VB 157
|jtr^j3es^îdjërë^^^xm^lberkri^gskommissariat^J^wilhgtei^J?âller^J/R^l65^10j
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